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1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22  "Uferweg"- Abwägungs- und 
Satzungsbeschluss
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 09.04.2014 Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt Bad Kleinen
Ö 07.05.2014 Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt Bad Kleinen
Ö 14.05.2014 Gemeindevertretung Bad Kleinen

Beschlussvorschlag:

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches ( BauGB ) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 ( BGBI. I S. 2414 ), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 ( BGBI. I S. 1548 ), sowie der 
Baunutzungsverordnung ( BauNVO ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
Jan. 1990 ( BGBI. I S. 132 ), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur 
Stärkung der Innenentwicklung vom 11. Juni 2013 ( BGBI. I S. 1548 ), sowie nach 
der Landesbauordnung M-V ( LBauO M- V ) vom 18.04.2006 ( GVOBI. M- V S. 102 ), 
beschließt die Gemeindevertretung Bad Kleinen die 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 „ Uferweg „ für das Gebiet : Ortslage 
Bad Kleinen 
zwischen dem Uferweg und dem Uferbereich des Schweriner Sees ( Strand-
wiese), bestehend aus der Planzeichnung ( Teil A ) und dem Text ( Teil B ), als 
Satzung.

Die Begründung wird gebilligt.

Der Beschluss über die 1. Änderung des Bebauungsplanes ist ortsüblich bekannt 
zumachen; dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der 
Dienststunden eingesehen  und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Sachverhalt:

Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 22 „ Uferweg „ vorgebrachten Anregungen von Bürgern sowie 
die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden 
von der Gemeindevertretung geprüft. 

    
Das Ergebnis der Prüfung wird als Anlage zum Beschluss genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:
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Planauszug B-Plan Nr. 22
Satzung der Gemeinde über den B-Plan Nr. 22 „Uferweg“, einschl. 1. Änderung
Ergebnis Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V
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Gemeinde Bad Kleinen

1.Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 –
„Uferweg“ in Bad Kleinen

Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange
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Die Anregung wird wie folgt berücksichtigt:
Die Dachterrasse soll den Gästen des Hauses die Aussicht auf den Schweriner See 
und die reizvolle umgebende Landschaft ermöglichen und als Sonnenterrasse dienen. 
Um die Dachterrasse als eine lärmrelevante Quelle auszuschließen, wird unter den 
textlichen Festsetzungen zum Schallschutz ergänzt, dass die Nutzung von 
Dachterrassen für den Gaststättenbetrieb nicht zulässig ist.

Im Ergebnis der Prüfung der Stellungnahme entscheidet die Gemeinde, das B-
Planverfahren bis zur Rechtskraft fortzuführen.
Begründung:
Der Sachverhalt, der die Gemeinde zur Planänderung bewogen hat, wurde in der 
Stellungnahme nicht richtig beurteilt.
Wie in der Begründung dargelegt, sollen einige, wenige Einschränkungen der bau-
lichen Gestaltung und Nutzung der Objekte im B-Plan aufgehoben bzw. klargestellt 
werden.
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Der Einschätzung, es handelt sich hier um die Legitimierung eines unrechtmäßig 
errichteten Gebäudes, kann nicht gefolgt werden, da für dieses Gebäude eine
Baugenehmigung erteilt wurde.
Über Ausnahmen und Befreiungen hat die Genehmigungsbehörde im 
bauordnungsrechtlichen Verfahren zu entscheiden.
Dieser Punkt ist hier nicht planungsrelevant. Der Bebauungsplan wurde durch die 
Gemeinde mit der Zielstellung aufgestellt, die touristische Entwicklung der Gemeinde
zu stärken. 
Das Vorhaben Pension und Gaststätte am Schweriner See dient als Objekt der 
Fremdenbeherbergung dieser touristischen Entwicklung im Bereich der Strandwiese. 
Die Strandwiese mit öffentlicher Badestelle ist ein touristischer Schwerpunktbereich. 
Die Gemeinde unterstützt demzufolge das Vorhaben nicht als sogenannte 
Gefälligkeitsplanung, sondern in Verbindung mit städtebaulichen Gründen der 
Gemeindeentwicklung.
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Bürgerbeteiligung - Öffentliche Auslegung vom 06.03.- 07.04.2014

Während der öffentlichen Auslegung wurden durch Bürger folgende Hinweise oder Anregungen geäußert:
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Die Anregungen und Hinweise wurde mit folgendem Ergebnis geprüft:
Die 1. Änderung des B-Planes Nr. 22 „Uferweg“ ist ausschließlich auf die Änderung der Trauf-
höhe von Dachgauben im Baufeld SO 2/2.1 in der südlich ausgerichteten Hauptdachfläche und 
auf die Bauhöhe von Personenaufzügen beschränkt.
Nur für die Dachgauben wird eine zulässige Traufhöhe von 7,30 m über OK Gelände festgesetzt,
für die Traufhöhe der Gebäude gelten weiterhin die Regelungen der Ursprungssatzung. 
Um Missverständnisse zu vermeiden, wird die Festsetzung dahingehend ergänzt, dass die zu-
lässige Firsthöhe von 8,85 m auch durch die Gaubenkonstruktionen einzuhalten ist. 
Die Festsetzung der maximalen Firsthöhe von 2,25 m über Traufhöhe stammt aus der 
rechtsverbindlichen Ursprungssatzung und gilt unverändert fort.
Anregungen und Hinweise zur Ursprungssatzung wurden im Rahmen des B-Plan-Aufstellungs-
verfahrens geprüft. 
Die Zulässigkeit von Personenaufzügen ist durch die Ursprungssatzung nicht eingeschränkt. 
Das gilt für alle Gebäude im B-Plangebiet. 
Im Rahmen der 1. Änderung wird lediglich ergänzend festgesetzt, dass Personenaufzüge nur bis 
zur Firsthöhe errichtet werden dürfen. Die Festsetzung hat allgemeinen Charakter, ohne den 
Standort der Personenaufzüge festlegen zu wollen.
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes hat keinerlei Auswirkungen auf die Art der baulichen 
Nutzung im Sondergebiet.
Einwände hinsichtlich der Lärm – und Geruchsbelästigung wurden im Rahmen des B-Plan-
Aufstellungsverfahrens geprüft. Im rechtsverbindlichen B-Plan wurden Festsetzungen zum 
Schallschutz getroffen und auf die allgemein gesetzlichen Vorschriften zur Vermeidung von 
Lärm- und Geruchsbelästigung verwiesen.   
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Die Anregungen und Hinweise wurden mit folgendem Ergebnis geprüft:
Die Aussagen und Vermutungen zur erteilten Baugenehmigung sind nicht planungsrelevant.
Über Baugenehmigungen entscheidet die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises in 
einem bauordnungsrechtlichen Verfahren.
Gegenstand der 1. Änderung des B-Planes ist, die Vorgaben zur baulichen Entwicklung des 
Gebietes in einzelnen, wenigen Punkten zu präzisieren. Hierzu gehört die Regelung der Trauf-
höhe von Dachgauben im Baufeld 2/2.1 und der zulässigen Höhe von Personenaufzügen.
Die städtebauliche Vertretbarkeit der geplanten Änderungen wurde mit positivem Ergebnis 
geprüft.
Der B-Plan in seiner Ursprungsfassung enthält unter Pkt. 6 der textlichen Festsetzungen
Regelungen zum Schallschutz, die den Betrieb der Gaststätte und die Bewirtschaftung der 
Außenterrasse beinhalten. Demnach dürfen u.a. Fenster der Gaststätte während des Betriebes 
nicht geöffnet werden.
Die Einhaltung der Festsetzung liegt in der Verantwortung des Bauherrn.
Dem Wunsch entsprechend wird die Gemeinde den Bauherrn auf die Einhaltung der 
Regelungen des B-Planes hinweisen.

Höhe des Dachgeschosses/ Personenaufzüge- hierzu siehe Prüfung der Stellungnahme vom 
25.03.2014
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